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Berlin, 09.03.2005
Pressemitteilung

Verbessern statt verwässern!

- Pressemitteilung des Antidiskriminierungsnetzwerks Berlin (ADNB) des TBB zur Anhörung zum Antidiskriminierungsgesetzentwurf ADG-E im Familienausschuss  

Nach der Anhörung im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Antidiskriminierungsgesetzentwurfes fordert das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB) des TBB die Koalitionsparteien auf, den vorgesehenen Entwurf im Sinne der Betroffenen nachzubessern statt ihn zu entwässern. 

Im Grundsatz begrüßt das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin den Gesetzentwurf, sieht jedoch u.a. noch bei der Verwendung des Begriffes der „Rasse“, bei der Sanktionenregelung, bei der Hierarchisierung im zivilrechtlichen Benachteiligungsverbot, bei der vorgesehenen Beweislasterleichterung, bei der vorgesehenen Verbandsbeteiligung sowie bei einigen Punkten hinsichtlich der Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle des Bundes erheblichen Nachbesserungsbedarf (siehe ausführliche Stellungnahme im März 2005).

Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB) des TBB lehnt jede Form dieser Diskriminierungen ab, denn jede Form der Diskriminierung stellt eine Barriere für Integration und für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben dar. Eine umfassende Antidiskriminierungspolitik läßt Ungleichbehandlungen nicht zu, weder im privat- und arbeitsrechtlichen noch im öffentlichen und institutionellen Raum. Die Erfahrungen der Antidiskriminierungsberatungsstellen zeigen, dass die verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbote in der Praxis wirkungslos sind. Diskriminierung ist Alltag und mit der diskriminierenden Praxis muss nun endlich Schluss sein. Deutschland braucht eine Antidiskriminierungskultur, sprich eine breite Sensibilisierung für Themen wie Chancengleichheit und Antidiskriminierung. Im europäischen Vergleich (siehe Groß Britannien, Niederlande, Irland, Frankreich u.a.) ist die Bundesrepublik aktuell Schlusslicht und in anderen europäischen Ländern wird der Diskriminierungsschutz sogar ausgeweitet. Das Antidiskriminierungsgesetz kann einen erheblichen Teil dazu beitragen, dass auch Deutschland durch ein umfassendes Diskriminierungsverbot dem Gebot der Demokratie und der Menschenrechte gerecht wird. 

Hinsichtlich der herrschenden Gegenpositionen hält das ADNB fest, dass von einer Beweislastumkehr überhaupt nicht die Rede sein kann. Nach den Vorgaben der Antidiskriminierungsrichtlinien der EU ist eine Beweislasterleichterung einzuführen. Deutschland verfügt bereits seit mehreren Jahren über ein entsprechendes Instrumentarium durch § 611 a BGB. Die befürchtete Prozessflut ist angesichts der Erfahrungen mit diesem Paragraph zurückzuweisen. Ferner fordert das ADNB an einigen Stellen eine Beweislastumkehr einzuführen. Es liegt auf der Hand, dass sich mit einem Antidiskriminierungsgesetz auch die Strategien z.B. der Vermieter ändern und Ablehnungen nicht mehr direkt formuliert werden. Gerade auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt herrscht ein starkes Machtungleichgewicht. Im Falle einer Ablehnung haben die Bewerberinnen und Bewerber keine Möglichkeit dem Gericht die vermeintliche Ungleichbehandlung glaubhaft zu machen. Statistische Verfahren geben nur dann Auskunft, wenn entsprechende Daten auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Die in Gesetzentwurf vorgesehenen Testings sind nur dann hilfreich, solange die Wohnung noch nicht vergeben oder die Stelle anderweitig besetzt wurde.

Mit der „Schwächung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands“ zu argumentieren ist unverantwortlich hinsichtlich derjenigen, die Diskriminierung alltäglich erleben. Gerade in der Wirtschaft führen Ansätze wie Managing Diversity zu einem Mehrwert für alle Beteiligte. Dieser Ansatz, der bereits in den USA und in Groß Britannien zum festen Bestandteil vieler Unternehmenskulturen gehört, berücksichtigt die demografischen Entwicklungen und den gesellschaftlichen Pluralismus und nutz diesen u.a. in der Personal- und Kundenpolitik und verschafft sich dadurch Marktvorteile. Die Nutzung von Vielfalt in allen Aspekten ist dabei die Positivmedaille einer Unternehmenspolitik, die für Chancengleichheit steht und sich aktiv gegen Diskriminierung engagiert. Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin weist diese Argumentationen daher entschieden zurück.

Auch die große Sorge, dass durch den vorliegenden Gesetzentwurf die Privatautonomie und die Vertragsfreiheit in hohem Maße gefährdet sind, entbehrt jeglicher nachvollziehbarer Argumentation, denn die Privatautonomie und die Vertragsfreiheit sind nicht ausschließlich den Arbeitgebern und Dienstleistern vorbehalten. Endlich gestaltet ein Gesetz die Vertragsfreiheit so aus, dass auch die von Diskriminierung Betroffenen nicht von ihr ausgeschlossen bleiben.

Angesichts der bevorstehenden Landtagswahl in NRW ist das Antidiskriminierungsgesetz zum Spielball der Wahlkämpfer geworden und wieder einmal wird Wahlkampf auf Kosten von Minderheiten betrieben. Der Schutz aller Menschen vor Diskriminierung ist ein Menschenrecht. Es ist ein Gebot der Demokratie, dass jeder Mensch die gleichen Chancen und Möglichkeiten hat, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren und dass niemand aufgrund von Vorurteilen oder gewissen Strukturen benachteiligt und ausgegrenzt wird. Wir rufen die Koalitionsparteien auf nicht nur an dem aktuellen Gesetzentwurf festzuhalten, sondern ihn im Sinne der Betroffenen zu verbessern. Gerade die vorherrschenden Gegenpositionen und die aktuellen politischen Diskussionen zeigen, wie notwendig ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz geworden ist. 

Florencio Chicote 

(Projektkoordinator – ADNB des TBB)

Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 100 205 00) Konto 3326901

Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin – ADNB - ist ein Projekt des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg.

Der Türkische Bund ist wegen Förderung der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens 

vom Finanzamt für Körperschaften förderungswürdig und gemeinnützig anerkannt. 
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